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Richtlinie liber die Gewahrung von Billigkeitsleistungen fur
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1.
Allgemeine Grundlagen und Zielsetzung

Mit Blick auf die erheblich gestiegenen Energiepreise soll die Billigkeitsleistung Zuschiisse zur fi-
nanziellen Entlastung der Antragsteller beinhalten.

Mit der Soforthilfe soll eine schnelle und unburokratische finanzielle Unterstitzung zur Bewalti-
gung der Energiekrise gewahrleistet werden, insbesondere um die Aufrechterhaltung des Trai-
nings- und Ubungsbetriebes bei den Antragstellern zu unterstiitzen. Das Hilfsprogramm des
Landes Nordrhein-Westfalen dient damit zur SchlieBung von bestehenden Licken bei den Bun-
deshilfsprogrammen, der Strom- und Gaspreisbremse sowie der zusatzlichen Hartefallfonds des
Bundes.

Die Billigkeitsleistung erfolgt im Rahmen der zur Verfiigung stehenden Haushaltsmittel. Ein An-
spruch auf Unterstiitzung besteht nicht. Die Billigkeitsleistung erfolgt aus Mitteln des Sonderver-
mdgens zur Bewaltigung der Energiekrise des Landes Nordrhein-Westfalen. Der mit der Abwick-
lung des Verfahrens betraute Landessportbund Nordrhein-Westfalen, im Folgenden LSB, ent-
scheidet Uber die Gewahrung im Rahmen der ihm bereitgestellten Mittel, dieser Richtlinie und
nach § 53 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999
(GV. NRW. S. 158), die zuletzt durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1030) gean-
dert worden ist, und den zugehdorigen Verwaltungsvorschriften.

2.
Antragsberechtigte

Antragsberechtigt sind Sportvereine, die Mitglied in einem Kreis- oder Stadtsportbund oder
Fachverband sind und dem LSB angehdren. Dartber hinaus sind antragsberechtigt der LSB und
seine ordentlichen Mitglieder.

3.
Fordervoraussetzungen

Die Gewahrung einer Billigkeitsleistung setzt das Vorliegen folgender Bedingungen voraus:

3.1
Antragstellende

a) sind Eigentimer einer Sportstatte beziehungsweise haben dem Eigentum gleichstehende

Rechte an einer Sportstatte, wobei die begleitende, sportfachlich notwendige Infrastruktur wie
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zum Beispiel Unterklnfte, Verpflegungseinrichtungen, Schulungs- und Aufenthaltsraume, Ge-
schaftsstellen oder Zuschauereinrichtungen der Sportstatte zuzurechnen sind oder

b) nutzen vereinseigene beziehungsweise kommunale Sportstatten gegen Entgelt oder

c) sind Eigentliimer einer flr Aufgaben einer Geschaftsstelle genutzten Immobilie beziehungs-
weise nutzen eine solche Immobilie gegen Entgelt oder

d) sind Eigentimer einer Sportschule oder einer dhnlichen Fortbildungseinrichtung.

Die Antragstellenden nach Satz 1 Buchstaben a bis d mussen zudem im Vergleich zum Ver-
gleichszeitraum vor dem 1. April 2022 mit gestiegenen Energieausgaben in den Monaten 1. April
2022 bis 31. Marz 2023 (Zeitraum der Billigkeitsleistung) belastet sein, wobei die Steigerung
kausal auf die hoheren Energiepreise zurickzufihren sein muss. Unerheblich ist die Art des En-
ergietragers. Sofern sich in diesem Zeitraum die Nutzflache erweitert hat (z. B. durch einen Er-
weiterungsbau) ist eine erganzende fiktive Hochrechnung vorzunehmen.

3.2
Die Antragstellenden haben einen aktuellen Nachweis der Gemeinnutzigkeit vorzulegen, der
nicht alter als finf Jahre sein darf.

4.
Art, Umfang und Hohe der Billigkeitsleistung zur finanziellen Entlastung aufgrund gestiegener
Energiepreise

4.1
Die Billigkeitsleistung wird als nicht riickzahlbarer Zuschuss gewahrt.

4.2
Bezuschusst werden bis zu 60 Prozent der dargestellten Ausgabensteigerungen, héchstens je-
doch 200 000 Euro pro Antragsteller.

4.3

Der Empfanger der Billigkeitsleistung erhalt eine Abschlagszahlung in Héhe von 80 Prozent der
Férdersumme durch den LSB. Nach Erhalt der Energieabrechnung fur den Zeitraum der Billig-
keitsleistung beziehungsweise nach Abrechnung der Nutzungsstunden bei angemieteten Rau-
men in diesem Zeitraum muss der antragstellende Verein die tatsachlich entstandenen Energie-
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beziehungsweise Nutzungsausgaben dem LSB mitteilen. Auf Basis der Angaben erfolgt eine ab-
schlieBende Berechnung der tatsachlich entstandenen Mehrausgaben durch den LSB mit an-
schlieBender Auszahlung des berechneten Restbetrages oder bei Uberkompensation zum Stich-
tag 31. Marz 2023 eine Rickzahlung durch den Antragsteller an den LSB.

4.4

Der Empfanger der Billigkeitsleistung ist verpflichtet, die Nachweise fiir die tatsachliche Steige-
rung der entstandenen Energie- beziehungsweise Nutzungsausgaben im Original flr zehn Jahre
aufzubewahren.

4.5
Eine Kumulierung mit anderen 6ffentlichen Hilfen ist zulassig, soweit hierdurch keine Uberkom-
pensation eintritt.

5.
Antragsverfahren, Mittelauszahlung und Priifung der Mittelverwendung

5.1

Die antragsberechtigten Vereine nach Nummer 2 richten ihre Antrage ausschlieBlich elektronisch
unter Verwendung der vorgegebenen Formblatter und Nachweise Uber das Foérderportal an den
LSB. Soweit ein Zugang zum Fdrderportal nicht besteht oder eingerichtet werden kann, sind die
Antrage schriftlich an den LSB zu adressieren. Der LSB richtet seinen Antrag an die Staatskanz-
lei. Die Antrage kénnen ab Inkrafttreten dieser Richtlinie eingereicht werden. Die Antragsfrist en-
det am 30. Mai 2023.

5.2
Die Auszahlungen erfolgen zeitnah auf Basis eines Schreibens des LSB nach Prifung der jeweils
erforderlichen Nachweise.

5.3
Die Priifung der zweckentsprechenden Mittelverwendung obliegt dem LSB stichprobenhaft.

5.4
Die Antragsteller miissen bestatigen, dass sie dem LSB oder gegebenenfalls der Staatskanzlei
Nordrhein-Westfalen, auf Verlangen die zur Aufkldrung des Sachverhalts erforderlichen Informa-

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 4/5



tionen und Unterlagen unverziglich zur Verfigung stellen. Dies gilt auch im Rahmen einer mdgli-
chen Priifung durch den Landesrechnungshof.

5.5

Wird festgestellt, dass Mittel aus der Finanzhilfe des Landes Nordrhein-Westfalen entgegen die-
ser Richtlinie abgerechnet wurden, sind die Mittel vom Empfangenden der Billigkeitsleistung zu-
rickzuerstatten. Der Rlckzahlungsbetrag wird vom Tag des Zahlungszugangs beim Fordermitt-
elempfangenden bis zum Tag des Zahlungseingangs des Riickzahlungsbetrages beim LSB mit
funf Prozent Uber dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jahrlich verzinst

6.

Inkrafttreten und AuBerkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag nach der Veroffentlichung in Kraft und am 31. Dezember 2023 auBer
Kraft.

- MBI. NRW. 2023 S. 48

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 5/5


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2023-3

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen für nordrhein-westfälische Sportvereine und -verbände zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Energiekrise und Aufrechterhaltung des Trainings- und Übungsbetriebes (Soforthilfe Sport NRW 2023) 


